
 

 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 90343 Nürnberg 

Per Mail  
 
An die Träger  
der Berufssprachkurse 

 
Trägerrundschreiben Berufssprachkurse 02/24 
Änderung des § 22 AbrRL DeuFöV für die Abrechnung von 
Berufssprachkursen  
 
Nürnberg, 27.03.2024  
Anlage 1: Abrechnungsrichtlinie DeuFöV in der 16. Fassung vom 01.04.2024  
Anlage 2: Verfahrenshinweise anlässlich der Änderung des § 22 AbrRL DeuFöV

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in den Berufssprachkursen hat die Ihnen gewährte Garantievergütung das Ziel, 
finanzielle Unwägbarkeiten im Rahmen der Kursdurchführung abzufedern. Da-
her dient die Garantievergütung in engem Rahmen auch dazu, Ausfälle von 
Teilnehmenden in laufenden Kursen zu kompensieren, unabhängig davon ob 
ein, mehrere oder sogar alle Teilnehmenden dem Kurs ungeplant fernbleiben.  

Um Transparenz hinsichtlich der Reichweite der Garantievergütung und Ihre 
notwendigen Bemühungen bei der Abwesenheit aller Teilnehmenden zu ge-
währleisten, wurde eine Konkretisierung des § 22 S. 3 AbrRL DeuFöV vorge-
nommen. Diese kann insbesondere bei Kursen mit insgesamt geringen Teilneh-
mendenzahlen (z.B. Azubi-BSK) relevant werden.  

Die geänderte Fassung der Abrechnungsrichtlinie DeuFöV tritt am 01.04.2024 
in Kraft. 

Die Details hierzu entnehmen Sie bitte wie üblich den Anlagen. 

 
Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag 

elektr. gez. Uta Saumweber-Meyer 
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